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RoHS Ausnahmen-Überprüfung – Entscheidung dauert an    

Bericht des Öko-Instituts nun zur Auswertung bei EU-Kommission 

Ausnahmeregelungen weiterhin anwendbar 

 

Berlin, 9. Februar 2022 – Die REACh Verordnung (Registrierung, Evaluierung und 

Autorisierung von Chemikalien) hat Blei bereits seit 2007 als besonders besorgniserregend 

eingestuft. Den Einsatz verschiedener Stoffe wie Blei in Elektro- und Elektronikgeräten regelt 

die RoHS-Richtlinie, deren Anhang III Ausnahmen für verschiedene Verwendungen von Blei 

(z.B. in Stahl, Aluminium und Kupfer) enthält. So sollte ab dem 21.7.2021 die Verwendung 

von Blei als Werkstoff stufenweise über 4 Jahre beendet werden. Für die Elektronik Bauteile 

Herstellung ist vor allem die Ausnahmeregelung 6c - Blei in Kupferlegierungen - von 

Bedeutung, so dass u.a. der internationale Verbändezusammenschluss ‚RoHS Umbrella 

Industry Project‘ eine Ausnahmeverlängerung anstrebt.  

 

Bei seiner Entscheidungsfindung für die Ausnahmenregelung stützt sich die EU-Kommission 

auf den von ihr in Auftrag gegebenen Report des Öko-Instituts e. V., der Umfang und 

Notwendigkeit der Ausnahmen-Verlängerung prüft. Der Fokus liegt auf den bestehenden 

Ausnahmen 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-I, 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I und 7 (c)-II.  

Anfang Januar hat das Öko-Institut seinen mit Spannung erwarteten Bericht vorgelegt: 

https://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=127. Dort wird neben kürzeren Fristen auch 

eine teilweise Verlängerung um 5 Jahre vorgeschlagen, nämlich zum 21.7.2026 - gerechnet 

ab dem abgelaufenen Stichtag 21.7.2021. Demnach könnten bis Januar 2025 neue 

Verlängerungsanträge über den Stichtag im Juli 2026 hinaus gestellt werden. Allerdings wird 

die Auswertung des 235 Seiten umfassenden Berichts durch die EU noch dauern, dann folgt 

die Besprechung des Entwurfs mit Interessensvertretern, eventuelle inhaltliche Änderungen, 

bevor die offizielle Veröffentlichung im EU-Amtsblatt erfolgt – die Entscheidung kann sich 

durchaus in die 2.Jahreshälfte verschieben.  

 

Bis die EU-Kommission über den Antrag auf Erneuerung entschieden hat, bleiben die 

Ausnahmen unverändert gültig. Sollte eine Streichung einer Ausnahme offiziell veröffentlicht 

werden, bleibt den Herstellern eine weitere Übergangsfrist von etwa 12 bis max. 18 Monaten 

für die Umstellung auf Alternativen. Dennoch empfiehlt der FBDi Verband den Herstellern,  

https://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=127


sich bereits heute auf die Suche nach Alternativen zu machen, sofern dies noch nicht 

passiert ist. Jede Ausnahmen-Verlängerung beinhaltet erfahrungsgemäß Einschränkungen 

bis hin zur letztendlichen Ablehnung, wie es die EU-Kommission mit der RoHS-Richtlinie 

verfolgt. 

 

 # # #  

Über den FBDi e. V. (www.fbdi.de ): 
Der Fachverband der Bauelemente Distribution e.V. (FBDi e.V.) ist seit 2003 eine 
etablierte Größe in der deutschen Verbandsgemeinschaft und repräsentiert einen Großteil 
der in Deutschland vertretenen Distributionsunternehmen elektronischer Komponenten.  
Neben der informativen Aufbereitung und Weiterentwicklung von Zahlenmaterial und 
Statistiken zum deutschen Distributionsmarkt für elektronische Bauelemente bildet das 
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